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Hygienehinwiese für die Bezirkseinzelmeisterschaften am 23. und 24.102021 in 
Lage und Brakel 
 
Für die beiden o. g. Veranstaltungen möchte ich an dieser Stelle noch folgende 
Hygienehinweise geben: 
 
Am Eingang werden bei jedem Zutritt in die Halle Kontrollen zur Einhaltung der „3G-
Regel“ (geimpft, genesen, getestet) durchgeführt. Dazu ist der jeweilige offizielle Nachweis in 
papierhafter oder digitaler Form bereitzuhalten und auch auf Verlangen des Kontrollpersonals 
durch Vorlage eines Lichtbildausweises (Personalausweis, Reisepass, Führerschein, 
Schülerausweis etc.) die eigene Identität zu bestätigen. 
 
Bei getesteten Personen darf zum Zeitpunkt der Kontrolle die offizielle Bescheinigung des 
Testzentrums nicht älter sein als 48 Stunden. Selbsttests werden nicht anerkannt.  
Für Schüler sind die Tests bis auf weiteres kostenlos. 
 
Personen, die die Halle verlassen, müssen mit einer erneuten Eingangskontrolle rechnen. Bei 
Getesteten kann das dazu führen, dass der Nachweis während der Veranstaltung seine 
Gültigkeit verliert und zu entsprechenden Auswirkungen auf die weitere Turnierteilnahme führt. 
 
Personen, die sich in Quarantäne befinden müssten (z. B. durch einen vorherigen Aufenthalt in 
einem Hochrisikogebiet oder durch ein noch ausstehendes Testergebnis), bekommen keinen 
Zutritt zur Halle! 
 
In der Sporthalle, auf der Tribüne sowie in allen Nebenräumen gilt der übliche 
Mindestabstand von 1,50m. Ebenfalls wird auf die Maskenpflicht hingewiesen. Diese gilt 
für alle Anwesenden gleichermaßen (Spieler, Zuschauer, Betreuer, Schiedsrichter, Helfer 
etc.). Die einzige Ausnahme gilt für die Spieler während eines Spiels.  
Zuwiderhandlungen können zum Hausverbot bzw. zur Disqualifikation führen! 
 
Spielerinnen und Spieler, die bisher nicht von ihren Kreisen mit einem bestimmten 
Doppelpartner gemeldet wurden, werden in diesem Jahr nicht zugelost. Sie werden nur dann 
noch für den Doppelwettbewerb berücksichtigt, wenn den Organisatoren der Veranstaltung das 
Einverständnis zur (gemeinsamen) Teilnahme vom Teilnehmer selbst und deren Doppelpartner 
bzw. für Nachwuchsspieler durch einen Verantwortlichen (Eltern, Betreuer, Vereins-/ 
Kreisvertreter) vorliegt. In der Sporthalle werden rechtzeitig vereinfachende Maßnahmen 
getroffen, Spielerinnen und Spieler ohne Doppelpartner zusammenzubringen.   


